
973 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Ausgedruckt am 21. 7. 1989 

Regierungsvorlage 

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Volksrepu­
blik China über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 

Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Volksrepublik China, (im folgenden 
"die beiden Vertragsparteien" genannt), 

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiet des Gesundheits­
wesens und der angewandten medizinischen Forschung zu fördern, 

in der Erkenntnis der Zweckmäßigkeit, gemeinsame Anstrengungen bei der Lösung medizinischer 
Probleme von beiderseitigem Interesse zu unternehmen, 

in Berücksichtigung der Bedeutung, welche die Medizin und das Gesundheitswesen für die Mensch­
heit in der Gegenwart besitzen, und eingedenk'ihrer Verantwortung, entsprechend den Zielen und Grund­
sätzen der Weltgesundheitsorganisation für den bestmöglichen Schutz der Gesundheit der Staatsangehöri­
gen beider Staaten zu sorgen, sind übereingekommen, nachstehendes Abkommen zu schließen: 

Artikelt 

Die beiden Vertragsparteien werden die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und 
der angewandten medizinischen Forschung fördern. Besondere Aufmerksamkeit soll dem Erfahrungsaus­
tausch auf den Gebieten der Organisation des Gesundheitswesens, der Aus- und Weiterbildung des ärztli­
chen und sonstigen medizinischen Personals, der Bekämpfung von Infektionskrankheiten sowie der 
Durchführung von Projekten der angewandten medizinischen Forschung von gemeinsamem Interesse 
gewidmet werden. 

Artikel 2 

Zur Verwirklichung der Zusammenarbeit fördern die Vertragsparteien insbesondere 
1. die Zusammenarbeit und den direkten Kontakt ihrer Institutionen und Behörden auf dem Gebiet des 

Gesundheitswesens und im Bereich der angewandten medizinischen Forschung, 
2. die Zusammenarbeit ihrer medizinischen-wissenschaftlichen Gesellschaften, 
3. den Austausch sowie andere direkte Kontakte und Verbindungen zwischen Wissenschaftern und 

Experten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und im Bereich der angewandten medizinischen 
Forschung, einschließlich der damit zusammenhängenden Benutzung von LaQoratorien, wissen­
schaftlichen Bibliotheken und medizinischen Informationszentren, 

4. die gegenseitige Einladung von Wissenschaftern und Experten zu' einschlägigen Fachveranstaltun­
gen. 

Artikel 3 

Die beiden Vertragsparteien beauftragen zur Durchführung dieses Abkommens jeweils das für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundeskanzleramt der Republik Österreich beziehungsweise das Ministe­
rium für Gesundheitswesen der Volksrepublik China als ausführende Organe. Die beiden ausführenden 
Organe treten abwechselnd in den beiden Hauptstädten zusammen, um Arbeitspläne mit einer Geltungs­
dauer von jeweils fünf Jahren auszuarbeiten. In diesen Arbeitsplänen sind unter Bedachtnahme auf die 
Grundsätze der Ausgewogenheit und des gegenseitigen Nutzens. nähere Vereinbarungen, insbesondere 
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2 973 der Beilagen 

über den Umfang und die Modalitäten des Austausches von Experten und Wissenschaftern sowie über 
konkrete gemeinsame Projekte auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und der angewandten medizini­
schen Forschung zu treffen. 

Artikel 4 

Im Falle einer Entsendung von Experten und Wissenschaftern durch die beiden Vertragsparteien 
trägt die entsendende Seite die Reisekosten zur Hauptstadt des Gastlandes und zurück. Die empfangende 
Seite trägt die Aufenthaltskosten der oben genannten Personen einschließlich der Kosten für die mit dem 
Zweck des Aufenthaltes verbundenen Reisen innerhalb des Gastlandes. Zur Bedeckung der Aufenthaltsko­
sten der entsandten Personen bezahlt die empfangende Seite diesen ein Tagesgeld, dessen Höhe in 
Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten im Empfangsstaatin den Arbeitsplänen festzusetzen ist. 

ArtikelS 

Das vorliegende Abkommen tritt 30 Tage nach dem Zeitpunkt der gegenseitigen Bekanntgabe, daß 
die bei den Vertragsparteien ihre jeweiligen gesetzlichen Verfahren durchgeführt haben; in Kraft. Das 
Abkommen wird für die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert sich jeweils.um 
weitere fünf Jahre, sofern nicht eine der Vertragsparteien dieses Abkommen spätestens sechs Monate vor 
Ablauf dieser Frist auf diplomatischem Wege in schriftlicher Form kündigt. 

, Geschehen zu Wien, am 13. Mai 1989, in zwei Urschriften in deutscher und chinesischer Sprache, 
wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind. 

Für die Regierung 
der Republik Österreich: 

Harald Ettl 

Für die Regierung 
der Volksrepublik China: 

Chen Mingzhang 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik China auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens soll zum Nutzen beider Staaten vertieft werden. Dabei wird es von beiden Seiten 
für zweckmäßig erachtet, diese Zusammenarbeit durch das vorliegende Abkommen auf eine völkerrecht­
lich verbindliche Grundlage zu stellen. 

Ziel: 

Dem ·soll das vorliegende Abkommen, das als Staatsvertrag gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmi­
gung durch den Nationalrat bedarf, Rechnung tragen. 

Inhalt: 

Das Abkommen stellt einen Rahmen dar, in welchem insbesondere ein Austausch von Experten und 
Wissenschaftern, von Informationen usw. sowie gemeinsame Projekte auf diesem Gebiet ermöglicht wer­
den sollen. Zur näheren Durchführung des Abkommens ist vorgesehen, im Abstand von jeweils fünf Jah­
ren Arbeitspläne zu vereinbaren. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Zur Finanzierung der Vollziehung dieses Abkommens wird seitens des Bundeskanzleramtes-Sek­
tion VI/Volksgesundheit in den Antrag für den BV A 1990 ein Betrag von 370 000 S aufgenommen wer­
den. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

. Das vorliegende Abkommen zwischen der Repu­
blik Österreich und der Volksrepublik China über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesund­
heitswesens enthält gesetzändernde bzw. gesetzes­
ergänzende Bestimmungen und bedarf daher 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung 
durch den N ationalrat. Verfassungsändernde 
Bestimmungen sind in diesem Abkommen nicht 
enthalten. Es hat nicht politischen Charakter. Ein 
Beschluß des Nationalrates, wonach dieses Abkom­
men durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen 
wäre, ist nicht erforderlich. 

Dem Abschluß des Abkommens, das von den 
Gesundheitsministern bei der Staaten Anfang 
Herbst 1988 in Peking vorbereitet und auf diplo­
matischem Weg finalisiert wurde, liegt die Erwä­
gung zu Grunde, daß die internationale Zusam­
menarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
ein besonderes Postulat der Satzung der Weltge­
sundheitsorganisation bildet und einen wesentli­
chen Beitrag zur Hebung der Volks gesundheit zu 
leisten vermag. Bilaterale Verträge haben dabei den 
Vorteil, daß den in den Vertragsstaaten auf dem 
Gebiet des Gesundheitswesens vorhandenen Gege­
benheiten mehr noch als in multilateralen Abkom­
men Rechnung getragen werden kann und solcher­
art eine optimale Zusammenarbeit bei der gegensei­
tigen Nutzung der medizinischen Erkenntnisse und 
Errungenschaften ermöglicht wird. 

Die Republik Österreich hat bereits mehrere 
bilaterale Abkommen über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Gesundheitswesens und zwar ins­
besondere mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (BGBI. Nr. 557/1975), der Volksrepublik 
Polen (BGBI. Nr.235/1976), der Volksrepublik 
Bulgarien (BGBI. Nr. 525/1978), der Volksrepublik 
Ungarn (BGBI. Nr. 292/1979), der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken (BGBI. Nr. 334/ 
1982) sowie der Tschechoslowakischen Sozialisti­
schen Republik (BGBI. Nr. 277/1983) abgeschlos­
sen. 

Zur Finanzierung der Vollziehung dieses 
Abkommens wird seitens des Bundeskanzleramtes­
Sektion VI/V olksgesundheit in den Antrag für den 
BV A 1990 seitens des Bundeskanzleramtes ein 
Betrag von 370 000 S aufgenommen werden. 

Besonderer Teil 

Art. 1 des Abkommens enthält in genereller 
Weise die Verpflichtung der Vertrags staaten, die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheits­
wesens und der angewandten medizinischen For­
schung zu entwickeln und zu fördern, wobei auch 
einzeln~ Bereiche aufgeZählt sind, auf die sich die 
Zusammenarbeit bzw. der Erfahrungsaustausch 
besonders erstrecken soll. 

Art. 2 beschreibt im wesentlichen die Form, in 
der sich die gegenseitige Zusammenarbeit abwik-. 
keln soll, bzw. nennt die einzelnen Träger der 
Zusammenarbeit, so insbesondere einschlägige 
Institutionen und Experten auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens. Auch die Zusammenarbeit der 
medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften soll 
gefördert werden. 

Art. 3 sieht vor, daß zur Durchführung des 
Abkommens zwischen dem für das Gesundheitswe­
sen zuständigen Bundeskanzleramt der Republik 
Österreich und dem Ministerium für Gesundheits­
wesen der Volksrepublik China Arbeitspläne mit 
einer Geltungsdauer von jeweils fünf Jahren zu ver­
einbaren sind. 

Diese Arbeitspläne sollen nähere Vereinbarun­
gen über die Konkretisierung der Zusammenarbeit 
sowie über den Umfang und die Modalitäten des 
Austausches von Experten und Wissenschaftern 
treffen. 

Art. 4 enthält Bestimmungen über die Kostentra­
gung im Falle einer Entsendung von Experten und 
Wissenschaftern. 

Art. 5 enthält Bestimmungen über das Inkrafttre­
ten des Abkommens, seine Geltungsdauer und die 
sonstigen üblichen Schlußbestimmungen. 
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